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Haushaltssatzung 
des Wegebauzweckverbandes zur Unterhaltung der Moderbacher 
Genossenschaftswaldstraße für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 

 
 
Die Verbandsversammlung des Wegebauzweckverbandes hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung in der 
derzeit geltenden Fassung und § 7 der Verbandsordnung vom 16.12.1985 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen:  
 
 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 
 
Festgesetzt werden: Haushaltsjahr Haushaltsjahr 
 2025 2026 
 
1.  im Ergebnishaushalt 
 
 der Gesamtbetrag der Erträge auf 3.050 ¬ 3.050 ¬ 
 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.100 ¬ 2.100 ¬ 
 der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf 950 ¬ 950 ¬ 
 
2.  im Finanzhaushalt 
 
 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf  950 ¬ 950 ¬ 
  
 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0 ¬ 0 ¬ 
 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0 ¬ 0 ¬ 
 
 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus  
 Finanzierungstätigkeit auf  - 950 ¬ - 950 ¬ 

 
 
 

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite 
 
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

 
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

 
§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse 

 
Kredite zur Liquiditätssicherung und Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht. 
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§ 5 Kostenbeteiligung der Mitglieder  
 
Die Kostenbeteiligung der Mitglieder in Höhe von 2.556,46 Euro wird gem. § 10 der Verbandsordnung für die 
Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt: 
 
Annweiler am Trifels 716 ha = 54,82% = 1.401,45 ¬ 
Ortsgemeinde Rinnthal 50 ha = 3,83% = 97,91 ¬ 
Ortsgemeinde Wilgartswiesen 54 ha = 4,14% = 105,84 ¬ 
Land Rheinland-Pfalz  486 ha = 37,21% = 951,26 ¬ 
-Landesforstverwaltung- 

 
 
 
 

§ 5 Eigenkapital 
 

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 (Haushaltsvorvorjahr) betrug 28.710,64 ¬ 
 
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Haushaltsvorjahres) beträgt 29.160,64 ¬ 
 
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 (Haushaltsjahres) beträgt 30.110,64 ¬ 
 
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 (Haushaltsfolgejahres) beträgt 31.060,64 ¬ 
 
 

§ 6 Inkrafttreten 
 

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2025 in Kraft. 
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2026 in Kraft. 
 
 
 
Annweiler am Trifels, den  
Wegebauzweckverband zur Unterhaltung der Moderbacher Genossenschaftswaldstraße 
Ausgefertigt: 
 
 
 
Carmen Winter 
Verbandsvorsteherin 
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Nachweis 
 
über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des  

 
Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 

 
 
 
 
1. Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des Wegebauzweckverbandes vom                                      

 beschlossen. 

 
 
 
2.  Die Haushaltssatzung wurde am                                 der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße  

 in Landau in der Pfalz vorgelegt. 

 
 Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße als Aufsichtsbehörde hat die der  

 Genehmigungspflicht unterliegenden Teile der Haushaltssatzung am 

 unter Az.:                                             kommunalaufsichtlich genehmigt bzw. Bedenken 

 wegen Rechtsverletzungen nicht geltend gemacht. 

 
 
 
3. Die Haushaltssatzung wurde am                                 im Trifelskurier, Ausgabe Nr.               ,  

 amtliches Bekanntmachungsblatt der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels und am  

                           im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Hauenstein, Ausgabe Nr.        öffentlich  

bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung wurde am                           im Staatsanzeiger, 

Ausgabe Nr.               , Bekanntmachungsblatt des Landes Rheinland-Pfalz öffentlich bekannt 

gemacht. 

 

 
 
4. Der Haushaltsplan lag gemäß § 97 Abs. 2 GemO an sieben Werktagen in der Zeit  

 vom                              bis einschließlich                           bei der Verbandsgemeindeverwaltung 

 Annweiler am Trifels und vom                                bis einschließlich                            bei der  

Verbandsgemeindeverwaltung Hauenstein sowie beim Forstamt Hinterweidenthal, während den 

üblichen Dienststunden öffentlich aus. 

 
 
Annweiler am Trifels, den 

Verbandsgemeindeverwaltung 

Im Auftrag 
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Vorbericht zum Haushaltsplan des 
Wegebauzweckverbandes zur Unterhaltung der 

Modenbacher Genossenschaftswaldstraße für die 

Haushaltsjahre 2025 und 2026 
 

 

Gliederung Vorbericht: 

 

1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023 

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024 

3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den 

Haushaltsjahren 2025 und 2026 

4. Entwicklung der Verschuldung 

5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) 

6. Entwicklung des Eigenkapitals 

7. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge 

8. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren 

9. Schlussbemerkungen 
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1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023 
 
In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde festgesetzt: 
 
im Ergebnishaushalt 
  
- ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.550 ¬ 
 
Der Ergebnishaushalt war mithin gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen. 
 
im Finanzhaushalt 
- der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf - 7.550 ¬ 
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0 ¬ 
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 7.550 ¬ 
 
Der Finanzhaushalt war somit nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen. 
 
Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von     
4.256,59 ¬ um 3.293,41 ¬ besser ab als geplant (Haushaltsansatz 3 7.550 ¬). 
 
Die Finanzrechnung 2024 entwickelte sich mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von       
4.256,59 ¬ (Haushaltsansatz 3 7.550 ¬) besser als der Planansatz. Grund dafür ist, dass die 
Unterhaltungsmaßnahmen deutliche geringer ausgefallen sind, als geplant. 
 
Der Zweckverband verfügte zum 31.12.2023 über liquide Mittel in Höhe von 28.710,64 ¬ 
 
 
2. Überblick über die vor. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024 
 
In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde festgesetzt: 
 
im Ergebnishaushalt 
  
- ein Jahresergebnis in Höhe von 450 ¬ 
 
Der Ergebnishaushalt war mithin gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ausgeglichen. 
 
im Finanzhaushalt 
- der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 450 ¬ 
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0 ¬ 
- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 450 ¬ 
 
Der Finanzhaushalt war somit nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen. 
 
Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.116,63 ¬ ab, was 
eine Verbesserung von 666,63 ¬ gegenüber dem Planansatz (450 ¬) bedeutet. 
 
Die Finanzrechnung 2024 entwickelte sich mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von       
+ 904,95 ¬ (Haushaltsansatz 450 ¬) besser als der Planansatz.  
 
Der Zweckverband verfügt zum 31.12.2024 über liquide Mittel in Höhe von 29.615,59 ¬. 
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3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den 
Haushaltsjahren 2025 und 2026 
 
Auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen wurde für die Jahre 2025 und 2026 eine 
Haushaltssatzung mit den Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, 
erstellt. Der Doppelhaushalt 2025/2026 ist in beiden Jahren sowohl im Ergebnishaushalt als 
auch im Finanzhaushalt ausgeglichen. 
 
Die jährliche Verbandsumlage wurde, wie in den vergangenen Jahren auch, auf rd. 2.550 ¬ 
festgesetzt. Die Aufteilung der Umlage auf die Mitglieder erfolgt entsprechend der 
Verbandsordnung nach der Flächengröße des durch die Genossenschaftswaldstraße 
erschlossenen Waldbesitzes. Der Wegebauzweckverband ist schuldenfrei. Der 
Finanzmittelbestand (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) wird sich bei 
planmäßigem Haushaltsverlauf in 2025 und 2026 erhöhen, so dass sich die liquiden Mittel 
zum 31.12.2026 auf voraussichtlich rd. 31.060 ¬ belaufen. 
 
 
4. Entwicklung der Verschuldung  
 
Der Zweckverband ist schuldenfrei. Neue Investitionskredite sind nicht vorgesehen. 
 
 
5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) 
 
Aufgrund der im Ergebnishaushalt festgesetzten Aufwendungen und Erträge bzw. der in der 
Ergebnisrechnung realisierten Aufwendungen und Erträge ergeben sich für die Jahre 2023 
bis 2028 folgende Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge: 
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-3.000
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-1.000
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1.000
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Plan
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Jahresüberschüsse/-fehlbeträge ¬

- 11 -



6. Entwicklung des Eigenkapitals  
 
Das Eigenkapital beläuft sich zum 31.12.2023 auf 28.710,64 ¬. Unter Berücksichtigung der 
unter Ziffer 5 dargestellten Jahresergebnisse stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals 
jeweils zum 31.12. wie folgt dar: 
 

 
 
7. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (sogenannte 
freie Finanzspitze) 
 
Die Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge ermitteln sich aus dem Saldo der 
ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt abzüglich der 
planmäßigen Tilgungen. Für die Jahre 2023 bis 2028 ermitteln sich folgende 
Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge: 
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8. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren 
 
Bei planmäßigem Haushaltsverlauf werden in den Folgejahren 2027 und 2028, sofern keine 
größeren Unterhaltungsaufwendungen bzw. Ausbaumaßnahmen anfallen, weitere 
Finanzmittelüberschüsse entstehen. 
Das Eigenkapital wird sich aufgrund der eingeplanten Jahresüberschüsse im 
Ergebnishaushalt weiter erhöhen. 
 
 
9. Schlussbemerkungen 
 
Der Haushalt für das Jahr 2025 ist sowohl im Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgeglichen. 
Der Haushalt 2026 ist ebenfalls im Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgeglichen. Die 
vorhandenen liquiden Mittel werden sind weiter erhöhen. Nach derzeitigem Planungsstand 
wird sich die positive Haushaltslage auch in den Folgejahren fortsetzen. 
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Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 16   Wegebauverband Moderbacher

   1Seite :
11.06.2025Datum:

11:00:39Uhrzeit:

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

2024 2025 2026
in ¬ in ¬ in ¬

Planungs-
daten des
Haushalts-
folgejahres

2027
in ¬

Ergebnis
des

Haushalts-
vorvorjahres

2023
in ¬

Ergebnishaushaltlfd. Nr.

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

2028
in ¬

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 00 00,00 0
E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Transfererträge
2.550 2.5502.550+ 2.5500,00 2.550

41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land 950 950950 9500,00 950

41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und
Gemeindeverbänden

1.600 1.6001.600 1.6000,00 1.600

E 3 Erträge der sozialen Sicherung 0 00+ 00,00 0
E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 00+ 00,00 0
E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 00+ 00,00 0
E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 00+ 00,00 0
E 7 Sonstige laufende Erträge 0 00+ 00,00 0

0,00=E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
(Summe E 1 bis E 7)

2.550 2.5502.550 2.550 2.550

E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 00- 00,00 0
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.000 2.0002.000- 2.0004.205,46 2.000

52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 2.000 2.0002.000 2.0004.205,46 2.000

E 11 Abschreibungen 0 00- 00,00 0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 0 00- 00,00 0
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 00- 00,00 0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 100 100100- 10051,13 100

56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende
Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige

100 100100 10051,13 100

4.256,59=E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)

2.100 2.1002.100 2.100 2.100

-4.256,59=E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8
und E 15)

450 450450 450 450

E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 500 5000+ 5000,00 500
47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich /
von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden

500 5000 5000,00 500

E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0 00- 00,00 0
0,00=E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und

-aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)
500 5000 500 500

-4.256,59=E 20 Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19) 950 950450 950 950
0,00E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 00 0 0
0,00E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 00 0 0

-4.256,59=E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)
(Summe E 20 bis E 22)

950 950450 950 950

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***
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Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 16   Wegebauverband Moderbacher

   1Seite :
11.06.2025Datum:

11:02:54Uhrzeit:

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

2024 2025 2026
in ¬ in ¬ in ¬

Planungs-
daten des
Haushalts-
folgejahres

2027
in ¬

Ergebnis
des

Haushalts-
vorvorjahres

2023
in ¬

Finanzhaushaltlfd. Nr.

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

2028
in ¬

F 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 00+ 00,00 0
F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Transfereinzahlungen
2.550 2.5502.550+ 2.5500,00 2.550

61610000 Allgemeine Umlagen / vom Land 950 950950 9500,00 950

61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und
Gemeindeverbänden

1.600 1.6001.600 1.6000,00 1.600

F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung 0 00+ 00,00 0
F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 00+ 00,00 0
F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 00+ 00,00 0
F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 00+ 00,00 0
F 7 Sonstige laufende Einzahlungen 0 00+ 00,00 0

0,00=F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)

2.550 2.5502.550 2.550 2.550

F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 0 00- 00,00 0
F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.000 2.0002.000- 2.0004.205,46 2.000

72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 2.000 2.0002.000 2.0004.205,46 2.000

F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 0 00- 00,00 0
F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 0 00- 00,00 0
F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 100 100100- 10051,13 100

76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich
außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende
Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche
Auszahlungen / Sonstige

100 100100 10051,13 100

4.256,59=F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)

2.100 2.1002.100 2.100 2.100

-4.256,59=F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)

450 450450 450 450

F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 500 5000+ 5000,00 500
67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen
Bereich / von der EU / von Gemeinden und
Gemeindeverbänden

500 5000 5000,00 500

F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0 00- 00,00 0
0,00=F 19 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und

-auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)
500 5000 500 500

-4.256,59=F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F
16 und F 19)

950 950450 950 950

0,00F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0 00 0 0
0,00F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen

Leistungsbeziehungen
0 00 0 0

-4.256,59=F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)

950 950450 950 950

F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 00+ 00,00 0
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0 00+ 00,00 0
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 00+ 00,00 0

0,00=F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe
F 24 bis F 26)

0 00 0 0

F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 00- 00,00 0
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 0 00- 00,00 0
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Finanzhaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 16   Wegebauverband Moderbacher

   2Seite :
11.06.2025Datum:

11:02:54Uhrzeit:

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

2024 2025 2026
in ¬ in ¬ in ¬

Planungs-
daten des
Haushalts-
folgejahres

2027
in ¬

Ergebnis
des

Haushalts-
vorvorjahres

2023
in ¬

Finanzhaushaltlfd. Nr.

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

2028
in ¬

F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen 0 00- 00,00 0
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 00- 00,00 0

0,00-F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Summe F 28 bis F 31)

0 00 0 0

0,00=F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Saldo F 27 und F 32)

0 00 0 0

-4.256,59=F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F
33)

950 950450 950 950

F 35 Aufnahme von Investitionskrediten 0 00+ 00,00 0
F 36 Tilgung von Investitionskrediten 0 00- 00,00 0

0,00=F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
(Saldo F 35 und F 36)

0 00 0 0

4.256,59F 38 Veränderung der Forderungen gegenüber der
Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne
durchlaufende Gelder)

-950 -950-450 -950 -950

0,00F 39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der
Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

0 00 0 0

4.256,59=F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)

-950 -950-450 -950 -950

0,00F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder 0 00 0 0
4.256,59=F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung

Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)
-950 -950-450 -950 -950

4.256,59=F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende
Gelder) (Saldo F 41 und F 38)

-950 -950-450 -950 -950

nachrichtlich:
F 44 Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23, F 36 und F 45) 950 950450 950-4.256,59 950
F 45 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan 0 00 00,00 0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***
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Übersicht über die Teilhaushalte und 
die zugeordneten Produkte 
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Teilhaushalt 01 
 
 

Allgemeines 
 
 

zugeordnete Produkte: 
 
 

55510 Kommunale Forstwirtschaft 
 
 

 
 
 
 
 

Teilhaushalt 02 
 
 

Zentrale Finanzdienstleistungen 
 
 

zugeordnete Produkte: 
 
 

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
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Teilhaushalt 01 
Allgemeines 
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Allgemeines01Teilhaushalt

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Gemeinde: 16   Wegebauverband Moderbacher

   1Seite :
11.06.2025Datum:

13:54:44Uhrzeit:

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

2024 2025 2026
in ¬ in ¬ in ¬

Planungs-
daten des
Haushalts-
folgejahres

2027
in ¬

Ergebnis
des

Haushalts-
vorvorjahres

2023
in ¬

Teilergebnishaushaltlfd. Nr.

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

2028
in ¬

E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge

2.550 2.5502.550+ 2.5500,00 2.550

0,00=E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
(Summe E 1 bis E 7)

2.550 2.5502.550 2.550 2.550

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.000 2.0002.000- 2.0004.205,46 2.000
E 14 Sonstige laufenden Aufwendungen 100 100100- 10051,13 100

4.256,59=E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)

2.100 2.1002.100 2.100 2.100

-4.256,59=E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8
und E 15)

450 450450 450 450

-4.256,59=E 20 Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19) 450 450450 450 450
-4.256,59=E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des

Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)
450 450450 450 450

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***
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Teilhaushalt 02 
Zentrale 

Finanzdienstleistungen 
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Stand Beginn 
Haushalts-

vorjahr

Voraussichtlicher 
Stand zu Beginn 

des 
Haushaltsjahres

Voraussichtlicher 
Stand zum Ende 

des 
Haushaltsjahres

2024 2025 2025

1 Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen -              -                  -                  

2 Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung -              -                  -                  

3
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 
(gemäß  § 103 GemO)2 -              -                  -                  

4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur 
Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) -              -                  -                  

5
darunter:
a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 
bis zum 31.12.2023

-              -                  -                  

6
b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 
ab dem 01.01.2024 -              -                  -                  

7 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-
aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen -              -                  -                  

8 Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, 
Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge -              -                  -                  

2

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. 
Nr. 

Art
(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

in ¬

Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen 
wurden.
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lfd. 
Nr. Bezeichnung Angabe

1 Haushaltsjahr 2025

2 maßgeblicher Betrachtungszeitraum 2019 - 2023

4 Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 -  ¬                     

5
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im 
Finanzhaushalt des Planjahres
(F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)

2.100 ¬                 

6 Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. 100 ¬                    

7 weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle 
eines Doppelhaushaltes 100 ¬                    

8 Abweichung in Euro 1) -  ¬                     

9 rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf.auch für 1. Jahr im 
Doppelhaushalt) 100 ¬                    

10 rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt 200 ¬                    

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im 
Rahmen der Einheitskasse

3 Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten
(Wochentag + Datum)
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0,00 ¬

Orientierungs-wert in 
Höhe von 1/30

Mindest-
Rückführungs-

betrag3 

Spalte: 1 2 3 4 5 6 7
1 2024
2 2025
3 2026
4 2027
5 2028
6 2029
7 2030
8 2031
9 2032
10 2033
11 2034
12 2035
13 2036
14 2037
15 2038
16 2039
17 2040
18 2041
19 2042
20 2043
21 2044
22 2045
23 2046
24 2047
25 2048
26 2049
27 2050
28 2051
29 2052
30 2053

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023:

freiwillige Tilgung
Saldo

(Spalte 2 + 3 - 1)

Stand Verbindlichkeiten gegenüber 
der Verbandsgemeindekasse zum 
31.12. unter Berücksichtigung des 

Orientierungswertes

Stand Verbindlichkeiten gegenüber 
der Verbandsgemeindekasse zum 
31.12. unter Berücksichtigung des 

Mindest-Rückführungsbetrages 
sowie der freiwilligen Tilgung

Saldo

(Spalte 6 - 5)
lfd. Nr.

Jahr

(jeweils 
zum 

31.12.) in ¬

Fehlanzeige
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Verpflichtungsermächtigungen 
(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) 
1)

Planungsdaten 
des Haushalts-

folgejahres

Planungsdaten 
des zweiten 

Haushaltsfolge-
jahres

Planungsdaten 
des dritten 

Haushaltsfolge-
jahres

Planungsdaten 
der weiteren 

Haushaltsfolge-
jahre

2026 2027 2028 2029 ff.

im Haushaltsjahr 2025

im Haushaltsjahr 2024

im Haushaltsjahr 2023

Summe

Gesamtbetrag der 
Investitionskredite (ohne 
zinslose Kredite und Kredite zur 
Umschuldung)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 
voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen

in ¬

1) Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen 
Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Fehlanzeige
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lfd Nr. Saldo der ordentlichen 
und außerordentlichen 
Ein- und Auszahlungen

 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 
Posten F 23 GemHVO)

./. 
Planmäßige Tilgung 

(§ 2 Abs. 1 Satz 1 
Posten F 36 GemHVO)

./.
Mindest-

Rückführungsbetrag
gemäß Tilgungsplan

(§ 2 Abs. 1 Satz 1 
Posten F 45 GemHVO)

=
 Betrag

1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2020 3.511,30 0,00 0,00 3.511,30

2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2021 -1.071,17 0,00 0,00 -1.071,17 

3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestellten Jahresabschluss) 2022 4.457,94 0,00 0,00 4.457,94

4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2023 -4.256,59 0,00 0,00 -4.256,59 

5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)1) 2024 450,00 0,00 0,00 450,00

6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2025 950,00 0,00 0,00 950,00

7 Zwischensumme 4.041,48

8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026 950,00 0,00 0,00 950,00

9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2027 950,00 0,00 0,00 950,00

10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2028 950,00 0,00 0,00 950,00

11 Summe 6.891,48

1)  Voraussichtliches Ergebnis: + 904,95 ¬

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Jahr

in ¬
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Ergebnisse des 
Haushaltsvor-

vorjahres

Ansätze des 
Haushaltsvor-
jahres einschl. 

Nachträge*)

Ansätze des 
Haushalts-

jahres

Planungsdaten 
des Haushalts-

folgejahres

Planungsdaten 
des zweiten 
Haushalts-
folgejahres

Planungsdaten 
des dritten 
Haushalts-
folgejahres

2023 2024 2025 2026 2027 2028

-4.256,59 450,00 950,00 950,00 950,00 950,00

2
abzüglich
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von 
bereits genehmigten Investitionskrediten
(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß 
Tilgungsplan2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Zwischensumme -4.256,59 450,00 950,00 950,00 950,00 950,00

5
abzüglich
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von 
geplanten, aber noch nicht genehmigten 
Investitionskrediten

0 0 0 0

6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ó 0)
+ = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen

-4.256,59 450,00 950,00 950,00 950,00 950,00

Jahr 2025 0 ¬ Jahr 2025 0 ¬
Jahr 2026 0 ¬ Jahr 2026 0 ¬
Jahr 2027 0 ¬ Jahr 2027 0 ¬
Jahr 2028 0 ¬ Jahr 2028 0 ¬

*) Voraussichtliches Ergebnis: + 904,95 ¬

1) Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, 
aber noch nicht genehmigte Kredite

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- 
und Auszahlungen
(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)

Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 1)

1

einschließlich Zinsauszahlungen für 
bereits genehmigte Kredite

Ve
rw

en
du

ng
sr
ec
hn

un
g

En
ts
te
hu

ng
sr
ec
hn

un
g

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze", Ausgleich Finanzhaushalt)

lfd.
 Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten

in ¬
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lfd. Nr. Betrag in ¬

1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2020 2.454,20 ¬

2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2021 1.379,45 ¬

3 3. Haushaltsvorjahr 2022 2.007,32 ¬

4 2. Haushaltsvorjahr 2023 -4.256,59 ¬

5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) 1) 2024 450,00 ¬

6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2025 950,00 ¬

7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) 2.984,38 ¬

8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026 950,00 ¬

9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2027 950,00 ¬

10 3 Haushaltsfolgejahr (Planung) 2028 950,00 ¬

11 Summe 5.834,38 ¬

1) Voraussichtliches Ergebnis:  + 1.116,63 ¬

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Jahr
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lfd. 
Nr.

Ergebnis
(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Betrag
nachrichtlich: 
aufgelaufenes 
Eigenkapital

2025

1 Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2022 32.967,23

2 + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2023 -4.256,59 28.710,64

3* + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2024 450,00 29.160,64

4 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025 950,00 30.110,64

5 + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2026 950,00 31.060,64

6 + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres 2027 950,00 32.010,64

7 + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2028 950,00 32.960,64

* voraussichtliche Ergebnis: + 1.116,63 ¬

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

in ¬
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Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für 
das ein Jahresabschluss vorliegt 
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Bilanz zum 31.12.2024

Gemeinde: 16   Wegebauverband Moderbacher
Bilanz 2024

BezeichnungPosten 31.12.2023 31.12.2024

in ¬ in ¬

Aktiva

   1Seite :
11.06.2025Datum:

14:11:01Uhrzeit:

2. Umlaufvermögen 29.827,2728.710,64
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 29.827,2728.710,64
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 211,680,00

15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen
Gemeinden und Gemeindeverbände

211,680,00

2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 29.615,5928.710,64
17431000 Laufendes Verrechnungskonto 29.615,5928.710,64
Bilanzsumme 29.827,2728.710,64
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Bilanz zum 31.12.2024

Gemeinde: 16   Wegebauverband Moderbacher
Bilanz 2024

BezeichnungPosten 31.12.2023 31.12.2024

in ¬ in ¬

Passiva

   2Seite :
11.06.2025Datum:

14:11:01Uhrzeit:

1. Eigenkapital 29.827,2728.710,64
1.1. Kapitalrücklage 28.710,6432.967,23

20100000 Kapitalrücklage 28.710,6432.967,23
1.3. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.116,630,00
1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00-4.256,59

20400000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 0,00-4.256,59
Bilanzsumme 29.827,2728.710,64

*** Ende der Liste "Bilanz" ***
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